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Sehr geehrte Frau Prasidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7056/J des
Abgeordneten Werner Neubauer und weiterer Abgeordneter betreffend Anordnung von
Klimaanlagen im Rahmen des Arbeitnehmerschutzes wie folgt:

Frage 1:

Die Arbeitsinspektion ist zustandig fur
e Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von Unternehmen der Privatwirtschaft
e Bundesbedienstete
e Landes- und Gemeindebedienstete, sofern diese in Betrieben der Lander, Gemeinden
oder Gemeindeverbande beschaftigt sind.

Fir Landes- und Gemeindebedienstete, die nicht in Betrieben arbeiten, ist der Schutz am
Arbeitsplatz durch die Einhaltung eigener landesrechtlicher Bestimmungen gewahrleistet,
die sich oft an den bundesrechtlichen Vorschriften orientieren; vollzogen werden diese
durch das jeweilige Land bzw. die jeweilige Gemeinde.

Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
fallen unter die Zustandigkeit der Land- und Forstwirtschaftsinspektionen der Lander, die
wiederum eigene gesetzliche Bestimmungen (Landarbeitsordnungen) vollziehen.

Nach den fiir Arbeitnehmerinnen in Privatbetrieben (ausgenommen land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe) und fiir Bundesbedienstete geltenden Arbeitnehmerschutzbestimmun-
gen ist daflir zu sorgen, dass die Temperatur in Arbeitsraumen bei Arbeiten mit geringer
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korperlicher Belastung 25° C und bei mittlerer kérperlicher Belastung 24° C nicht Giberschrei-
tet; abweichend davon ist in der warmen Jahreszeit dafiir zu sorgen, dass bei Vorhandensein
einer Klimaanlage die Lufttemperatur 25° C moglichst nicht tiberschreitet. Wenn keine
Klimaanlage vorhanden ist, miissen andere MalRnahmen ergriffen werden, um eine Tempe-
raturabsenkung zu erreichen. Solche MaRnahmen sind z. B. Liften zu Zeiten geringerer Au-
Rentemperatur (am friithen Morgen und in den Abend und Nachtstunden) und Abschattun-
gen der Fensterflachen, um das Eindringen von Strahlungswdrme zu verringern.

Frage 2:

Die Zumutbarkeitsgrenze flir Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beziglich Umgebungs-
temperatur ist medizinisch begriindet. Sie hangt nicht nur von der Temperatur ab, sondern
auch von weiteren Umstanden, wie den am Arbeitsplatz herrschenden anderen Klimafakto-
ren wie Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung, sowie von der Art der Arbeit und somit auch von
der Schwere der korperlichen Belastung. Auch eine eventuelle Pausenregelung, um einen
Aufenthalt in kiihleren Raumen bzw. im Schatten zu ermoglichen, ist in die Prifung der Zu-
mutbarkeit einzubeziehen.

Frage 3:

Derzeit ist keine Anderung der arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen zum Thema
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz geplant, da die geltenden Bestimmungen als ausrei-
chend erachtet werden, um den Schutz der Gesundheit zu gewahrleisten.

Frage 4:

Beim aufgezeigten Sachverhalt ist zu beriicksichtigen, dass die Temperaturen im Jahr 2015
am Standort der betroffenen Arbeitsstatte auBergewohnliche Werte erreicht haben. Derzeit
wird der Fall analysiert und an einer Losung auf Basis der geltenden Rechtsbestimmungen
gearbeitet.

Mit freundlichen GriRRen

Rudolf Hundstorfer

Seilg2. patehant Geachaftszahl: BMASK-460.002/0113-VII/A/2/2015



Al5UKGMHvnenNnfABYABR &ifbj iy St eaeheant wert#eke B 1PkvupX0breNHZ 3von3
twl+DETHNtv5K3HIiIFV30JJzIMAIPHELSg+ukOjNGoHykill48Na7wom6XDkw1lUwyDq
WG+verTNagdFhAMIpTiPyKorgiSOJLLWBgLTuVz+bxU9yA/g6s TMIXy/+2kOXhUQNow

Signaturwert Suy2BHJIOYGfIGNYIU+eLmJUI4WrCodRZ8HI/CQWSIwgd3FUIZfyu7OWDDkFzb61Pdpv
F+tmfYeLc6M8j4qwKYcRY pufXuiMpPNcMKW7v86Iful+hTI3gsPNczhUhbiyLw/MDEW
OudHINQ==
serialNumber=373486091417,CN=BMASK,O=Bundesministe
Unterzeichner rium fur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,
C=AT
Datum/Zeit 2016-01-14T09:08:58+01:00

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-
light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

Aussteller-Zertifikat elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1694642
AMTSSIGNATUR tsi-bk 10
Parameter etsi-bka-moa-L.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at
Prifinformation Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
http://Iwww.bmask.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH1052
B Unterzeichner Par | ament sdi rekti on
ﬂ“"“‘ TE'“’\
/& FF 9 | Dawum/ZeitUTC | 2016-01- 14T09: 12: 47+01: 00
/ AP
| PR " || Prufinformation I nformationen zur Prifung der el ektronischen Signatur und des

Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parlanment.gv. at/signatur

\\\\//

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektronisch signiert.

Seilg\d. patehant Geachaftszahl: BMASK-460.002/0113-VII/A/2/2015


http://www.signaturpruefung.gv.at

		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-01-14T09:12:47+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




